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Hinweis an die Bezieher der 4. Auflage: 

Um den Beziehern in gebundener Form eine vollständige und gleichermaßen aktuelle Kom-
mentierung des Dritten Buches des HGB anbieten zu können, haben Verfasser und Verlag 
sich entschlossen, eine Zweitbearbeitung der Kommentierung der §§ 238-245 und 257-263 
HGB vorzulegen. 
Die Erstbearbeitung von Uwe Hüffer (Lieferung 11 von 1988) wird daher nicht mehr in den 
Dritten Band des Handelsgesetzbuches aufgenommen. 
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